
Stadt Rottenburg am Neckar
Landkreis Tübingen

Gemeinderat am 19.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 107.363.417

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -101.898.379

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 5.465.038

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6) von 5.465.038

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 105.552.047

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -96.602.719

2.3 8.949.328

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 16.497.507

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -43.452.910

2.6 -26.955.403

2.7 -18.006.075

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -1.647.960

2.10 -1.647.960

2.11 -19.654.035

Haushaltssatzung 

für das Haushaltsjahr  2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus

Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von

Veranschlagter Änderung des Finanzierungsmittelbestands,

Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von



Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  0 EUR.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-

pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 

wird festgesetzt auf 19.467.500 EUR.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  11.000.000 EUR.

Rottenburg am Neckar, den 19.12.2018 Stephan Neher

Oberbürgermeister

Hinweis
Die Realsteuerhebesätze sind in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Sie betragen zur Zeit

für die Grundsteuer A 330 v. H., für die Grundsteuer B 370 v. H. und für die Gewerbesteuer 350 v. H.

der Steuermessbeträge.

§ 4 Kassenkredite

§ 2 Kreditermächtigung

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen


